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Vorwort

Der Entschluß zu dem gewählten Dissertationsthema reifte bei näherer Betrach-
tung des Instituts der Hauptsacheerledigung, das der jeweilige Verfahrensgesetzge-
ber einer höchst unvollkommenen Regelung zugeführt hat. Seit dem Bestehen die-
ser Problematik sind zwar eine Vielzahl von Theorien in unterschiedlichster Aus-
prägung und mit unterschiedlichsten Facetten entwickelt worden, unter welchen
sich die Klageänderungstheorie als wohl herrschende Auffassung herauskristalli-
siert hat. Der praktische Rechtsanwender geht jedenfalls stillschweigend von dieser
Theorie aus und sucht die Problemlösung im Einzelfall, etwa, was die Rechtskraft
des Erledigungsurteils und den Streitwert des Erledigungstreites anbelangt, von
dieser Theorie her zu lösen. Es erstaunt, daß vielfach eine Auseinandersetzung mit
den übrigen Theorien, insbesondere den Rechtshängigkeitsbeendigungslehren,
nicht mehr stattfindet, obwohl hieraus von der herrschenden Meinung stark abwei-
chende Ergebnisse folgen können. So ist es etwa nach der Rechtshängigkeitsbeen-
digungslehre im Gegensatz zur Klageänderungstheorie nicht erforderlich, daß der
Kläger im Falle der Unwirksamkeit bzw. Erfolglosigkeit seiner einseitigen Erledi-
gungserklärung den ursprünglichen Klageantrag hilfsweise aufrecht erhält, wenn er
nach unwirksamer bzw. erfolgloser Erledigungserklärung die Klage fortführen
will, da nach dieser Theorie eine unwirksame Erledigungserklärung die Rechtshän-
gigkeit des ursprünglichen Klageantrages nicht beseitigen konnte. Dies alles er-
staunt um so mehr, als der Bundesgerichtshof die Frage nach der Rechtsnatur der
einseitigen Erledigungserklärung bisher offengelassen hat.1

Es geht in dieser Arbeit also nochmals darum, die unterschiedlichen Theoriean-
sätze einmal abstrakt gesehen darzustellen sowie deren unterschiedliche Auswir-
kungen in einzelnen Fragen zu betrachten.

Die bis zum heutigen Tage fortbestehenden unterschiedlichen Auffassungen der
höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes2 und des Bundesver-

1 BGH, Urt. v. 8. 12. 1981, NJW 1982, 767.
2 BGH, Urt. v. 7. 11. 1968, abgedruckt in NJW 1969, 237: „Eine wirksame Erledigungser-

klärung liegt nach der Rechtsprechung des BGH nicht vor, wenn die Klage ursprünglich nicht
zulässig oder nicht begründet war.“ . . . Es folgen Ausführungen zur Notwendigkeit eines
rechtlichen Interesses des Beklagten an der Prüfung der ursprünglichen Erfolgsaussichten der
Eingangsklage . . . – „Es bestehen aber Bedenken dagegen, diesen Standpunkt ohne Anrufung
des nach dem Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rspr. der obersten Gerichtshöfe
des Bundes gebildeten gemeinsamen Senates der Entscheidung zugrundezulegen.“ . . . „Ein
Abweichungsfall (§ 2 dieses Gesetzes) liegt aber deshalb nicht vor, weil auch vorliegend ein
besonderes Interesse des Beklagten an der Entscheidung besteht.“; Pietzner, VerwArchiv 77.
Band (1986), 310: „In Sonderheit wegen des dem Zivilprozeß unbekannten § 113 Abs. 1



waltungsgerichts3 in der Frage der Rechtsnatur der einseitigen Erledigungserklä-
rung und insbesondere der damit zusammenhängenden Frage, welche Rolle die
Zulässigkeit und Begründetheit der Eingangsklage dabei spielen, ohne daß dabei
eine vergleichende Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Verfahrens-
ordnungen stattgefunden hat, war ein weiteres Motiv, sich einer vergleichenden
Darstellung insbesondere der beiden Verfahrensordnungen der Zivilprozeßordnung
und der Verwaltungsgerichtsordnung im Hinblick auf dieses Rechtsinstitut zu wid-
men mit der Intention, eine Harmonisierung des innerdeutschen Verfahrensrechtes
anzustreben und dem weiteren Ziel, die „allgemeine Prozeßrechtslehre“ weiterzu-
entwickeln.

Diese Gesamtbetrachtung brachte es auch mit sich, daß die einem Zwischen-
streit zugrundeliegende Prozeßlage sowie die weitere Verfahrensweise des Gerichts
nach einem abgeschlossenen, aber von einer Partei für unwirksam erachteten Pro-
zeßvergleich insoweit in die Arbeit miteinbezogen wurde, als dies für das eigent-
liche Thema förderlich erschien.

Georg Westermeier

6 Vorwort

Satz 4 VwGO haben sich bisher weder BGH noch Bundesverwaltungsgericht veranlaßt gese-
hen, wegen ihrer unterschiedlichen Judikatur zur streitigen Erledigungserklärung den ge-
meinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes anzurufen.“

Vgl. auch BGH, Urt. v. 14. 5. 1979, WM 1979, 1128: „Der gemeinsame Senat der obersten
Gerichtshöfe braucht nicht angerufen zu werden. Die abweichenden Ansichten (sc.von BGH
und BVerwG) werden zu den zwar ähnlichen, jedoch unterschiedlich gefaßten Bestimmungen
einerseits der §§ 113 Abs. 1 Satz 4, 161 Abs. 2 VwGO und anderseits des § 91 a ZPO vertre-
ten; ausserdem ist der Unterschied auch im rechtlichen Gehalt der Vorschriften begrün-
det . . .“; BGH, Urt. v. 14. 5. 1979, MDR 1979, 1000 (1001): „Das Beharren des Beklagten
auf dem Klageabweisungsantrag ist auch nicht rechtsmißbräuchlich.“ Der BGH begründet
dies damit, daß die Einwilligung in die Klagerücknahme auch ohne Angabe von Gründen ver-
weigert werden kann.

Der BFH, Urt. v. 19. 1. 1971, BFHE 101,201 (203) erachtete eine Vorlage an den Gemein-
samen Senat aufgrund der Verschiedenheit der Erledigungsvorschriften nicht für notwendig.

3 Durch eine neuere Entscheidung des BVerwG, Urt. v. 25. 4. 1989, NVwZ 1989, 862 f.
wurde die Diskussion hierüber wieder neu belebt – vgl. Urteilsanmerkung von Manssen,
NVwZ 1990, 1018.
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Einführung

Denkt man an die Hauptsacheerledigung, so könnten dem folgende Fälle zu-
grundeliegen1:

– Auf die Zahlungsklage im Zivilprozeß begleicht der Beklagte sogleich die For-
derung des Klägers.

– Nach Erhebung einer Anfechtungsklage gegen ein ausgesprochenes Versamm-
lungsverbot verstreicht der Termin der geplanten Versammlung, bevor das Ge-
richt über die Anfechtungsklage verhandelt.

– Noch bevor das Beschwerdegericht über eine beim Vormundschaftsgericht bean-
tragte Genehmigung zu einem Rechtsgeschäft eines Minderjährigen entscheidet,
wird das betreffende Kind volljährig.

In allen drei Verfahren, die jeweils unterschiedlichen Verfahrensordnungen an-
gehören, stellt sich die Frage, ob und welche Entscheidung das Gericht in dieser
Situation zu treffen hat, inwiefern hierauf das Verhalten einer Prozeßpartei Einfluß
hat, welche Wirkung die einseitige und die übereinstimmende Erledigungserklä-
rung der Parteien haben, von welchen Voraussetzungen die Wirksamkeit solcher
Erledigungserklärungen abhängen, unter welchen Voraussetzungen das Gericht die
Erledigung der Hauptsache aussprechen kann und welche Wirkungen wiederum
eine solche gerichtliche Entscheidung hat. Konkret sind die Fragen zu entscheiden,
ob von einer Erledigung bereits dann auszugehen ist, wenn das außerhalb des Ver-
fahrens liegende Verfahrensziel gegenstandslos wird – somit man einem materiell-
rechtlichen Erledigungsbegriff folgt, oder nur dann, wenn die Klage bzw. der ge-
stellte Antrag selbst erfolglos geworden ist – und man damit von einem prozessua-
len Erledigungsbegriff ausgeht. Weiters ist zu entscheiden, ob die Beendigung der
Rechtshängigkeit des Verfahrens bei der Hauptsacheerledigung ipso jure, durch
Parteihandlung oder durch gerichtliche Entscheidung herbeigeführt wird. In die-
sem Zusammenhang wird untersucht, ob die einzelnen gerichtlichen Verfahren der-
artige Unterschiede aufweisen, jeweils einen unterschiedlichen Erledigungsbegriff
zu rechtfertigen, oder ob vielmehr eine Einheitslösung für möglichst viele Verfah-
ren angestrebt werden kann, wenn die Regelungsziele der einzelnen Verfahrens-
ordnungen wie etwa eine gerechte Kostenbelastung, die Rechtskraftwirkung des
Erledigungsurteils für Folgeprozesse und die Prozeßökonomie eine gleiche Bewer-
tung nahelegen. Dafür sind auch Rechtsinstitute, die mit der Hauptsacheerlediung
im mittelbaren Zusammenhang stehen, in die Betrachtung miteinzubeziehen, so

1 Einzelaufführungen von erledigenden Ereignissen finden sich bei Bergerfurth (NJW
1992, 1655), für das FGG-Verfahren bei Jansen (FGG, § 19 / 37, S. 428).



etwa für den Verwaltungsprozeß der Fortsetzungsfeststellungsantrag nach § 113
Abs. 1 Satz 4 VwGO.

Das dabei in Aussicht genommene Ziel bestimmt zugleich den Fortgang dieser
Untersuchung: Angestrebt wird dabei die Definition eines einheitlichen Erledi-
gungsbegriffes für all die Verfahrensordnungen, die sich im Hinblick auf das Pro-
zeßrechtsinstitut der Hauptsacheerledigung nicht wesentlich voneinander unter-
scheiden. Diese einheitliche Lösung soll im Wege prozeßrechts- bzw. verfahrens-
rechtsvergleichender Methode gewonnen werden2. Dem liegt der Gedanke einer
einheitlichen Prozeßrechtslehre zugrunde, welche Grundbegriffe erarbeiten will,
die einheitliche Bausteine für mehrere Verfahrensordnungen darstellen3. Die
rechtsvergleichende Methode wird dabei allerdings nicht nur im Verhältnis der ein-
zelnen Verfahrensordnungen, sondern auch in der Betrachtung zwischen einzelnen
Rechtsinstituten innerhalb ein und derselben Verfahrensordnung angewandt. Ange-
strebt werden soll damit eine Stringenz sowohl innerhalb ein und derselben Verfah-
rensordnung, als auch zwischen den Verfahrensordnungen untereinander. Nicht aus
den Augen verloren werden soll dabei der Aspekt, daß das jeweilige Verfahrens-
recht insofern dem zugrundeliegenden materiellen Recht verhaftet bleibt, als das
Verfahrensrecht gerade dessen Feststellung und Durchsetzung dient4.

Ausgehend von den gesetzlichen Regelungen werden die Voraussetzungen und
Wirkungen der übereinstimmenden Erledigungserklärungen untersucht, wobei da-
bei schon der Blick auf den Prozeßvergleich fällt. Eine Einordnung der überein-
stimmenden Erledigungserklärung als Prozeßhandlung sowie die Bewertung der
sich hieraus ergebenden Prozeßlage erfolgt dabei nur vorläufig anhand der übli-
chen Gedankenmuster. Erst gegen Ende der gesamten Untersuchung wird sich zei-
gen, daß eine Neubewertung der Prozeßlage bei der übereinstimmenden Erledi-
gungserklärung notwendig ist5. In die Rechtsvergleichung von Anfang an einbezo-
gen wird die Klagerücknahme.

In ebensolcher Weise wird ausgehend von der Frage nach einer Lücke im Gesetz
und der Notwendigkeit, eine solche zu schließen, anhand der vielfältigen Recht-
sprechung und Literaturmeinungen, vornehmlich im Zivilprozeß und Verwaltungs-
prozeß, der Erledigungsbegriff für die einseitige Erledigungserklärung des Klägers
entwickelt. Dabei wird sich allein der prozessuale Erledigungsbegriff als tragfähig
erweisen, der für die einseitige Erledigung verlangt, daß ein erledigendes Ereignis
vorliegt, das eine(n) zulässige(n) und begründete(n) Klage / Antrag unzulässig
oder / und unbegründet werden läßt. In direktem Vergleich stehen dabei der Zivil-
und der Verwaltungsprozeß, einbezogen in die Vergleichsbetrachtung werden aber
auch der Arbeitsgerichtsprozeß, der Finanzgerichtsprozeß und die Freiwillige Ge-
richtsbarkeit. Im Vordergrund der Begründung hierfür steht das Recht des Beklag-
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2 G. Lüke, S. 161; W. Grunsky, S. IV., Vorwort zur 2. Aufl.
3 So etwa W. Niese, S. 21 ff.; W. Sauer, S. VII. ff., Vorwort.
4 G. Lüke, S. 161 f.; W. Grunsky, S. III.
5 Vgl. 6. Kap. V. 1.c).



ten auf Sachentscheidung, das auch als Begründung dafür dient, daß das Erledi-
gungsfeststellungsurteil der Rechtskraft zugänglich ist. Eingegangen wird auf die
Prozeßrechtsdogmatik allgemein, vor allem auf den Gesichtspunkt der Ursächlich-
keit und die Berücksichtigung des Streitgegenstandsbegriffes, sowie auf die Pro-
zeßzwecke selbst, angesichts derer der Grundsatz der Prozeßökonomie nicht so
weit reichen kann, daß die Erfolgsaussichten der ursprünglich erhobenen Klage /
des ursprünglich gestellten Antrags ohne Einfluß auf die Hauptsacheerledigung
sind. Hinsichtlich des Erledigungsbegriffs wird also der Ansicht des Bundesge-
richtshofes gefolgt. Dieser wird sodann auf die übrigen Verfahrensordnungen über-
tragen, soweit diese ebenfalls von der Dispositionsmaxime der Parteien durchdrun-
gen sind. Nachdem also dann die Voraussetzungen festgestellt worden sind, die
notwendig sind, damit der Kläger einseitig die Hauptsache für erledigt erklären
kann, wird der Frage nachgegangen, welche Wirkungen nun die einseitig geblie-
bene Erledigungserklärung des Klägers auf den Fortgang des Prozesses hat. Unter-
schieden wird dabei zwischen dem erledigenden Ereignis und der Erledigungser-
klärung. Die Frage, ob die Erledigungserklärung selbst die Beendigung des Recht-
streits herbeiführt oder eine Entscheidung des Gerichts notwendig macht, die erst
die Rechtshängigkeit beendet, ist Grundlage der dogmatischen Einordnung der ein-
seitigen Erledigungserklärung. Auf eine Darstellung der bisher hierzu vertretenen
Theorien hin werde diese anhand des gefundenen Erledigungsbegriffes, anhand de-
ren Praktikabilität und anhand deren eigener dogmatischer Geschlossenheit bewer-
tet. Das Ergebnis ist, daß der sich nach der einseitigen Erledigungserklärung des
Klägers ergebenden Prozeßlage eine solche Lösung am besten gerecht wird, wo-
nach bereits die Erledigungserklärung des Klägers zur Rechtshängigkeitsbeendi-
gung des Rechtstreites führt, falls diese wirksam ist, also nach der vorherigen Be-
griffsdefinition ein erledigendes Ereignis vorliegt, das eine usprünglich zulässige
und begründete Klage erfolglos werden ließ. Widerspricht nun der Beklagte der
Wirksamkeit dieser Erklärung, so entwickelt sich ein Streit um die Wirksamkeit
hierüber, vergleichbar einem Streit der Prozeßparteien um die Wirksamkeit eines
Prozeßvergleiches oder über die Wirksamkeit einer Klagerücknahme. In diesem
Zusammenhang wird der Prozeßvergleich einer näheren Untersuchung unterzogen,
natürlich nur insofern, als dies für den Vergleich der Prozeßlagen erforderlich ist.
Von dem dann gefundenen Ergebnis her wird die übereinstimmende Erledigungser-
klärung sodann neu definiert, welche nichts anderes darstellt als die Erledigungser-
klärung des Klägers, deren Wirksamkeit vom Beklagten nicht in Frage gestellt
wird, so daß das Gericht aufgrund der Dispositionsmaxime an diese auch gebunden
ist. Eine konstitutive Wirkung hat die Erklärung des Beklagten nur insofern, als
die Erledigungserklärung des Kägers nicht wirksam ist, etwa, weil überhaupt kein
erledigendes Ereignis vorliegt, oder weil die ursprünglich erhobene Klage schon
zuvor keine Aussicht auf Erfolg hatte. Letztendlich werden damit die einseitige Er-
ledigungserklärung des Klägers und die übereinstimmende Erledigungserklärung
beider Prozeßparteien dogmatisch vereint, wonach die vom Kläger einmal erklärte
Erledigungserklärung unabhängig vom Verhalten des Beklagten einheitlich inter-
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